
ESF Plus-Richtlinie 

Zukunft berufliche Bildung

Informationsveranstaltung

28. Oktober 2025 | 10:00 – 11:30 Uhr



2

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Informationen zur ESF Plus-Richtlinie 
Zukunft berufliche Bildung (SMWA)

TOP 3: Ausführungen zur Antragstellung, zum Auswahl-
verfahren und zur Bewilligung (SAB)

TOP 4: Fragen und Austausch

ESF Plus-Richtlinie Zukunft berufliche Bildung



Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz zur 
Förderung der Beruflichen Bildung im Rahmen des ESF Plus 2021-2027 (ESF Plus-Richtlinie 
Zukunft berufliche Bildung) vom 17. Mai 2022, die durch die Richtlinie vom 12. Juli 2024 geändert 
worden ist.
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TOP 2: ESF Plus-Richtlinie Zukunft berufliche Bildung

Fördergegenstände:

I.  Maßnahmen zur Hebung von Potentialen sowie 
zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen
für die berufliche Bildung

Projektaufrufe

Einzelprojekte

Zusatzqualifikation

II. Wissenschaftliche Begleitung der Förderinitiativen



Förderschwerpunkte gemäß ESF Plus-Richtlinie Zukunft berufliche Bildung

Ziff. II Nr. 1  Förderschwerpunkte a) – c)

TOP 2.0 Projektaufrufe Berufliche Bildung
Vorhaben für eine zukunftsorientierte Berufliche Bildung in Sachsen auf Initiative 
des SMWA 

TOP 2.1 Einzelprojekte Berufliche Bildung
Regionalspezifische und bedarfsgerechte Vorhaben der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zur Weiterentwicklung der bestehenden und Schaffung neuer 
beziehungsweise kreativer Angebote und Formate der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 

TOP 2.2 Zusatzqualifikation
Vermittlung von praxisrelevanten, nicht in den Ausbildungsordnungen 
beziehungsweise Lehrplänen enthaltenen Zusatzqualifikationen, die zu einem 
Kompetenzzuwachs bei Auszubildenden führen und die individuellen Chancen 
beim Übergang in Arbeit erhöhen 
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TOP 2: ESF Plus-Richtlinie Zukunft berufliche Bildung
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TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung

Förderinitiative geht von interessierten Projektträgern aus

fortlaufende Antragsstellung möglich

Richtlinie macht eine große Bandbreite an Förderungen möglich, denn:

• in der beruflichen Ausbildung und Weiterbildung sind neue Wege zu 
gehen

• innovative und kreative Ideen für eine zukunftsorientierte berufliche 
Bildung, die den Bedürfnissen der Beschäftigten und der Wirtschaft 
entspricht, werden benötigt

• EU sieht ausdrücklich vor, dass die Strukturfondsmittel vor allem 
Maßnahmen unterstützen sollen, die den ökologischen und digitalen 
Wandel begleiten und notwendige neue Ansätze befördern

• gleichzeitig braucht es eine Förderkulisse für wirksame regionale 
Lösungsansätze für bereits länger bestehende Herausforderungen (wie 
z.B. das Heben des Fachkräftepotentials von jungen Erwachsenen mit 
Ausbildungshemmnissen oder von Menschen mit Migrationshintergrund)

Regionalspezifische und bedarfsgerechte Vorhaben der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur 

Weiterentwicklung der bestehenden und Schaffung neuer bzw. kreativer Angebote und Formate der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung
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Fachliche Rahmenbedingungen:

Offener Förderansatz zur Förderung regional- und 
branchenspezifischer innovativer und kreativer Ideen, zum 
flexiblem Umgang mit ad hoc Bedarfen und neuen 
Entwicklungen in Bezug auf berufsbildende Maßnahmen: 

− Projekte müssen gemäß Richtlinie Ziff. IV. 2 a) aktuelle 

Herausforderungen der Beruflichen Bildung adressieren (u.a. 

Digitalisierung, Strukturwandel, Nachhaltigkeit, Inklusion, 

Individualisierung, Durchlässigkeit)

− Entwicklung und Erprobung zielgruppenorientierter 

Qualifizierungskonzepte

− Gefördert werden können: Die Konzeptionserstellung, 

Pilotierung, Erprobung und Realisierung von Vorhaben -

sowohl einzeln als auch in Kombination als Gesamtvorhaben

inhaltlich-fachlich vertiefende Orientierung gibt der 
Förderbaustein auf der Internetseite der SAB

TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Inhalte

Copyright@hobbitart, -ImageFlow, somemeans, ryna17771 / Freepik.com

https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung-einzelprojekte?p_l_back_url=%2Fsuchergebnisse%3Fq%3DZukunft%2Bberufliche%2BBildung
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Hinweise für Vorhaben für arbeitsmarktnahe oder ausbildungsfähige Menschen am direkten Übergang 
in Arbeit oder Ausbildung (zur Abgrenzung zu bestehenden gesetzlichen Instrumentarien):

Im Vorhaben soll innerhalb des Vorhabenszeitraums die Möglichkeit der (Wieder-)Aufnahme einer 
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt oder Ausbildung geschaffen werden 

Vorhaben sind wirtschaftsnah auszurichten, d.h. in die Vorhaben sind Arbeitgeber einzubinden, um den 
Teilnehmenden einen direkten Übergang in eine reguläre Ausbildung oder (Wieder- bzw. Weiter-
)Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bieten

d.h. nicht förderfähig sind:

ausschließlich außerbetriebliche Qualifizierung ohne Aussicht auf Übernahme in Ausbildung/Beschäftigung, 
Aktivierungs-/Eingliederungshilfen oder reine berufsvorbereitende Maßnahmen zur Herstellung der 
Ausbildungsreife/Arbeitsmarktnähe sind nicht möglich

Angebote für Langzeitarbeitslose und zur Aktivierung der beruflichen Eingliederung bspw. über 
Beschäftigungsverhältnisse auf dem zweiten Arbeitsmarkt sind nicht Bestandteil der Förderung

Ergänzender Hinweis:

Angebote der Berufsorientierung sind nicht Bestandteil der Förderung 

TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Inhalte
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TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Inhalte

Vorhaben müssen sich in die Handlungsempfehlungen zentraler Strategiepapiere der 
europäischen, bundesweiten und/oder sächsischen Bildungspolitik einordnen lassen, 
insbesondere:

Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen

Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen 
Arbeitswelt“ vom 22.06.2021 (BT-Drucksache 19/30950) 

Pakt für duale Ausbildung vom 2. April 2019

Beschluss Landesausschuss für Berufsbildung (LAB): „Sächsische Dekade der 
Berufsbildung - 10 Punkte zur Stärkung dualer Bildungswege“ vom 18. Juni 2019

Europäische Kompetenzagenda 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33962
https://www.bundestag.de/resource/blob/852888/527ec05a16424b0f52c356eef9652c17/presse-statements_obleute-data.pdf
https://bo.schule.sachsen.de/download/Pakt_fuer_duale_Ausbildung.pdf
https://www.arbeit.sachsen.de/download/Beschluss_Dekade_Berufsbildung.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274
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Vorhaben, die in besonderer Weise auf die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung 
ausgerichtet sind oder die Geschlechterperspektive und Gleichstellungsaspekte 
berücksichtigen, werden im Auswahlverfahren besonders berücksichtigt: 

im Projektvorschlag sollen entsprechende Ausführungen angegeben, die im 
Rahmen einer Bewertung mit jeweils einem Zusatzpunkt berücksichtigt werden 
können

Voraussetzungen für den Erhalt der entsprechenden Zusatzpunkte sind im 
Förderbaustein unter dem Punkt „Besondere Bewertungskriterien“ beschrieben 

TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Inhalte
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Zuwendungsempfänger: 

natürliche Personen mit Unternehmereigenschaft, juristische Personen oder 
Personenvereinigungen des privaten und öffentlichen Rechts mit Sitz oder 
Niederlassung im Freistaat Sachsen 

keine Behörden, kommunale Gebietskörperschaften und rechtlich unselbstständige 
öffentlich-rechtliche Unternehmen (z.B. Eigen- und Regiebetriebe)

Kooperationsvorhaben und Kooperationsnetzwerke sind zugelassen 

Projektlaufzeit:

beträgt mindestens 4 Monate und maximal 36 Monate

max. Förderzeitraum bis 31.12.2028

Bitte beachten Sie, dass für die stärker entwickelte Region Leipzig (Kreisfreie Stadt 
Leipzig, Landkreise Leipzig und Nordsachsen), derzeit leider keine ESF Plus-Mittel 
mehr zur Verfügung stehen

TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Konditionen 
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TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Konditionen

Art und Höhe der Zuwendung:

Zuschuss als Projektförderung in Form von Anteilsfinanzierung

bis zu 80 % der förderfähigen Kosten 

Folgende Ausgaben bzw. Kosten können als Pauschale ausgereicht werden:

• Personalausgaben bei Eigenpersonal als personenbezogene Pauschale je Einsatzstunde 
oder Einsatzmonat (Kosten je Einheit)

• Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung bei Teilnehmenden auf Basis einer geeigneten 
Bezugseinheit (Entfernungskilometer bzw. Mitnahmeentschädigung je mitgenommener 
Person und Entfernungskilometer)

• Aufwandsentschädigung für Teilnehmende je Anwesenheitstag

• Restkosten (alle übrigen förderfähigen Ausgaben und Kosten) mit einem Pauschalsatz in 
Höhe von 40 Prozent der direkten förderfähigen Personalkosten als Pauschalfinanzierung
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TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Konditionen

Erforderliche Mitfinanzierung, Eigenanteil:

beträgt mindestens 20 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben 

> 20 Prozent möglich in Abhängigkeit von der beihilferechtlichen Bewertung

neben privaten Mitteln des Zuwendungsempfängers können auch eingesetzt werden:

• kommunale Mittel und Bundesmittel

• alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen, die aufgrund der 
Durchführung des Vorhabens entstehen

• Sachleistungen (gemäß Förderfähigen Ausgaben und Kosten (FFAK))

Im Fokus stehen die Förderschwerpunkte Einzelprojekte im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung in den Regionen Chemnitz und Dresden (sog. Übergangsregion mit den entsprechenden Landkreisen und kreisfreien Städten) sowie Zusatzqualifikationen für Auszubildende. Gefördert werden können hierbei:


TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Verfahren
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1. Schritt: 

Formale Prüfung 

des Projekt-

vorschlags 

(FF: SAB)

2. Schritt: 

Fachlich-inhalt-

liche Bewertung 

und Auswahl der 

Projektvor-

schläge 

(FF: Regionale 

Fachkräfte-

allianzen & SAB)

3. Schritt: 

Aufforderung 

zur Antrags-

stellung, 

Zurückstellung 

mit Auflagen 

oder Ablehnung/ 

keine Erteilung 

der Förder-

priorität 

(FF: SAB)

Auswahl und Bewilligung der Vorhaben erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren:



TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Verfahren
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Die Bewertung der Projektvorschläge erfolgt anhand 

einer Bewertungsmatrix mit folgender Gewichtung:

1. Ziele des Vorhabens (25 %)

2. Zielerreichung, Arbeitsschritte (33 %)

3. Ergebnisse und Dokumentation (25 %)

4. Gesamtausgaben, Fördersumme, Eigenmittel, 

Wirtschaftlichkeit (17%)

5. Zusatzpunkte 

Wichtig:

Ausschluss Doppelförderung/Vermeidung Parallelförderung 

kommt besondere Bedeutung zu: im Projektvorschlag 

Ausführungen zur inhaltlichen Abgrenzung zu bestehenden 

Fördervorhaben bzw. -programmen notwendig

Link: ESF Plus Projektvorschlag (Vordrucknummer: 60716)

Ausschluss Interessenskonflikt:

Bedingung: keine Überschneidung zwischen den am 

Vorhaben beteiligten Projektpartner/ 

Unterantragsteller/Finanzierungspartner und den an 

der Bewertung des Vorhabens beteiligten 

Einrichtungen (regionale Fachkräfteallianzen):

alle am Vorhaben beteiligten Projektpartner/ 

Unterantragsteller/Finanzierungspartner sind im 

Projektvorschlag anzugeben 

der regionalen Fachkräfteallianz angehörigen 

Einrichtungen, welche direkt oder indirekt am 

Vorhaben beteiligt sind, werden bei der Bewertung 

des betroffenen Projektvorschlags nicht mitwirken

https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab60716&areashortname=sab
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TOP 2.1: Einzelprojekte Berufliche Bildung: Beispiele

Geförderte Projekte? Jetzt informieren auf unserer Projektübersicht!

Übersicht der geförderten Projekte - ESF Plus-
Richtlinie Zukunft berufliche Bildung
(Hyperlink)

https://www.zefas.sachsen.de/download/ESF_PLUS_RL_ZbB_Uebersicht_bewilligte_Projekte_26092025_inkl_Foerdergegenstand_a.pdf


TOP 2.2: Zusatzqualifikation
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Zuwendungsempfänger: 

Bildungsträger und Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung im 
Freistaat Sachsen, die Projekte zur Vermittlung von 
Zusatzqualifikationen an Auszubildende durchführen

Förderinhalte: 

Gefördert wird die Teilnahme von Auszubildenden an 
Bildungsangeboten, die die berufliche Kompetenz, das 
Fachwissen und den Spezialisierungsgrad von Auszubildenden 
erhöhen und ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern

Förderung von Maßnahmen zum Erwerb von branchen-
bezogenen und technischem Fachwissen sowie von IT-
Kompetenzen

Anträge können fortlaufend bei der SAB eingereicht werden

Vermittlung von praxisrelevanten, nicht in den Ausbildungsordnungen bzw. Lehrplänen enthaltenen 

Zusatzqualifikationen, die zu einem Kompetenzzuwachs bei Auszubildenden führen und die 

individuellen Chancen beim Übergang in Arbeit erhöhen



TOP 2.2: Zusatzqualifikation
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Art und Höhe der Förderung: 

Förderung erfolgt als Pauschale für Kurskosten in 
Höhe von 5,20 EUR pro Teilnehmerstunde
>> Neu ab vsl. Anfang 2026: 6,30 EUR je Teil-
nehmerstunde

Für den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse T 
von Auszubildenden in der Land-, Forst- und 
Hauswirtschaft beträgt der Zuschuss 760,00 EUR je 
Lehrgangsteilnehmender
>> Neu ab vsl. Anfang 2026: 1.210,00 EUR je 
Lehrgangsteilnehmende

Zuschusserhöhung geplant ab Anfang 2026!

Fördervoraussetzungen:

Alle Teilnehmenden haben ihren Hauptwohnsitz oder 
Ausbildungsort im Freistaat Sachsen

Die Ausbildung wir in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung oder auf Grundlage von Ausbildungs-
regelungen der zuständigen Stelle nach § 66 des 
Berufsbildungsgesetzes durchgeführt

Eintragung des Ausbildungsvertrags in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse gemäß § 34 des 
Berufsbildungsgesetzes bzw. § 28 der Handwerks-
ordnung bei der nach dem Berufsbildungsgesetz 
zuständigen Stelle im Freistaat Sachsen

Der Inhalt der Zusatzqualifikation darf nicht Bestandteil 
der jeweils geltenden Ausbildungsordnung sein, muss 
aber in einem sachlichen Zusammenhang mit dem 
Ausbildungsberuf stehen



TOP 2.2: Zusatzqualifikation

Zusatzqualifikation? Jetzt informieren!

✓ Ausbildung Plus Datenbank des Bundes-
instituts für Berufliche Bildung

✓ IHK und HWK, Bildungsdienstleister, u.w.

ZQ „Fremdsprache 
für gewerblich-
technische und 
kaufmännische 
Auszubildende“ …

ZQ „Gabelstapler“; 
„Bedienberechtigung 
für Minibagger und 
Radlader“; im Bereich 
„CNC“ …

ZQ „Servicetechnik im 
SHK-Bereich“; „Kunden-
diensttechniker wasser-
führende Armaturen“ …

ZQ "Strom 
braucht 
Kompetenz"

copyright@istock@ID1591141534
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https://www.bibb.de/dienst/ausbildungplus/de/zusatzqualifikation/suche


TOP 2.2: Zusatzqualifikation

19

Bedarf es neuer Zusatzqualifikationen aus 

Ihrer Sicht?

Konzipieren, entwickeln, erproben!

Die ESF Plus-Richtlinie „Zukunft berufliche Bildung“ 
bietet Ihnen die Möglichkeit, neue Zusatz-
qualifikationen zu entwickeln und auszuprobieren 
(Förderinstrument Einzelprojekte). 

Copyright@istock@NicoElNino@modifiedpersonalized.
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!

Kontakt

Corina Wolfermann

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Energie und Klimaschutz

Wilhelm-Buck-Str. 2

01097 Dresden

E-Mail: ESF-SMWA24@smwa.sachsen.de





ESF-Plus-Richtlinie 

Zukunft berufliche Bildung

Informationsveranstaltung

Antrags-/Auswahl- und Bewilligungsverfahren

28. Oktober 2025



Der Weg zur Antragstellung über die Internetseite der SAB …

Titel der Präsentation Folie 23

➢ ESF Plus-Richtlinie Zukunft Berufliche Bildung - sab.sachsen.de

a) Vorhaben für eine zukunftsorientierte Berufliche Bildung in Sachsen auf Initiative des SMWA (Projektaufrufe Berufliche 

Bildung) ESF Plus-Richtlinie Zukunft Berufliche Bildung - Projektaufrufe - sab.sachsen.de*

b) Regionalspezifische und bedarfsgerechte Vorhaben der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Weiterentwicklung der 

bestehenden und Schaffung neuer beziehungsweise kreativer Angebote und Formate der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung (Einzelprojekte Berufliche Bildung). ESF Plus Richtlinie Zukunft Berufliche Bildung - Einzelprojekte 

- sab.sachsen.de

c) Vermittlung von praxisrelevanten, nicht in den Ausbildungsordnungen beziehungsweise Lehrplänen enthaltenen 

Zusatzqualifikationen, die zu einem Kompetenzzuwachs bei Auszubildenden führen und die individuellen Chancen 

beim Übergang in Arbeit erhöhen (Zusatzqualifikation) ESF Plus-Richtlinie Zukunft Berufliche Bildung -

Zusatzqualifikation - sab.sachsen.de

* aktuell keine Projektaufrufe veröffentlicht

https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung1
https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung-projektaufrufe?p_l_back_url=%2Fsuchergebnisse%3Fq%3DZukunft%2Bberufliche%2BBildung
https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung-einzelprojekte?p_l_back_url=%2Fsuchergebnisse%3Fq%3DZukunft%2Bberufliche%2BBildung
https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung-zusatzqualifikation


Hinweise zur ESF Plus Vorhabenidee

Folie 24

✓Hinreichende und nachvollziehbare Darstellung zu den unter Ziffer 4 aufgeführten Punkten 

(Gewichtungen entsprechen denen der Richtlinie)

✓Ausführungen im Förderbaustein beachten (Förderbaustein)

https://www.sab.sachsen.de/documents/d/guest/2023-09-13_forderbaustein-einzelprojekte_tandem_final?download=true


Hinweise zum ESF Plus Projektvorschlag

Folie 25

✓Regionalität: Projektdurchführung i.d.R. in nur einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt (Hinweis: hierbei sind nicht 

die Regionaldirektionen Chemnitz, Leipzig und Dresden gemeint)

✓ Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Ziffer IV. Nummern 2 a) bis e) der ESF Plus-Richtlinie 

Zukunft berufliche Bildung müssen eindeutig aus der Vorhabenidee hervorgehen

Bspw. sind gem. Ziffer IV. Nummer 2 e) der Richtlinie Aussagen zum Bedarf bzw. zur Zusätzlichkeit des Vorhabens zu treffen (Wie grenzt sich 

das Vorhaben von etwaig vorhandenen Angeboten ab? Gibt es bestehende Fördermöglichkeiten, welche ggf. eingebunden werden können 

oder begründet ausgeschlossen sind?)

✓ Berücksichtigung folgender ESF-Grundsätze im Konzept bestätigen
▪ Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung der Geschlechter 

▪ Wahrung der Charta der Grundrechte 

▪ Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung

✓ Beizufügende Unterlagen: SAB-Vordruck 60381 (De-minimis-Erklärung) und SAB-Vordruck 60314 (KMU-Bewertung)



b) Einzelprojekte Berufliche Bildung

Folie 26

▪ Zweistufiges Auswahlverfahren/Antragsverfahren

1. Stufe:

✓ Einreichung der Vorhabenidee in elektronischer Form über das Förderportal der SAB (Struktur VD 60716 beachten)

✓ es erfolgt eine formale Prüfung durch die Bewilligungsstelle mit anschließender fachlich inhaltlicher Bewertung anhand 

der Kriterien des VD 60716 

✓ schriftliche Mitteilung über Erteilung der Förderpriorität oder Ablehnung des Projektvorschlages

1

2

3



b) Einzelprojekte Berufliche Bildung

Folie 27

4

5

6



b) Einzelprojekte Berufliche Bildung

Folie 28

2. Stufe:

✓ bei positiver Auswahlentscheidung erfolgt die Aufforderung zur formgebundenen Antragstellung durch die SAB online 

über das Förderportal durch die SAB

✓ Mit der Aufforderung zur Antragstellung wird die entsprechende Aufgabe im Förderportal für Sie freigeschaltet

✓ In der Regel haben Sie vier Wochen Zeit zur Antragstellung

✓ Bearbeitungszeit zwischen Antragseingang und Bewilligung ca. 6 – 8 Wochen

✓ schriftliche Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns auf eigenes Risiko durch die SAB nach Antragseingang 



b) Einzelprojekte Berufliche Bildung

Folie 29

9

10

11

Sie erhalten über Ihre 

hinterlegte E-Mailadresse 

eine Information!



c) Zusatzqualifikationen

Folie 30

▪ Zweistufiges Antragsverfahren (1. Schritt: Vorhabenidee bestehend aus Teilnehmerliste und Inhalten der ZQ über das Förderportal 

einreichen, 2. Schritt: SAB holt bei der nach Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle, die entsprechende Stellungnahme zum Vorhaben 

ein und fordert Sie zeitgleich zur Einreichung des formgebundenen Antrages über das Förderportal auf.

▪ Fortlaufende Antragstellung online über das Förderportal der SAB möglich 

▪ Der Antrag ist vor Beginn des Vorhabens/ der Zusatzqualifikation zu stellen

▪ Der Förderbaustein ist im Rahmen der Antragstellung zu berücksichtigen Förderbaustein

✓ ESF Plus-Richtlinie Zukunft Berufliche Bildung - Zusatzqualifikation - sab.sachsen.de

1

2

3

https://www.sab.sachsen.de/documents/d/guest/2025-03-13_forderbaustein-zq-1?download=true
https://www.sab.sachsen.de/esf-plus-richtlinie-zukunft-berufliche-bildung-zusatzqualifikation


c) Zusatzqualifikationen

Titel der Präsentation Folie 31

4

5

6

7

8

9



FFAK- allgemeine Informationen zu förderfähigen 

Ausgaben und Kosten 

Folie 32

➢ Informationen zum ESF - sab.sachsen.de

https://www.sab.sachsen.de/informationen-zum-esf


Sie haben eine Vorhabenidee und konkrete Fragen vor 

Einreichung der Vorhabenidee?

Wenden Sie sich bitte über unser Postfach unter Angabe Ihrer Kontaktdaten und einer 

kurzen Schilderung Ihrer Idee und Fragen an unser Postfach:

bg50smwazukunftberuflichebildung@sab.sachsen.de

Wir vereinbaren anschließend gern einen Beratungstermin mit Ihnen. 

mailto:bg50smwazukunftberuflichebildung@sab.sachsen.de
mailto:bg50smwazukunftberuflichebildung@sab.sachsen.de


Ihre Ansprechpartner in der SAB…

Doreen Schuster

Tel. 0341 70292 – 5416

Stephanie Pachonik

Tel. 0341 70292 – 5428

Susanne Philipp

Tel. 0341 70292 – 5423

Manuela Pickert

Tel. 0341 70292 – 5178

Aline Puls

Tel. 0341 70292 - 5410


